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Nutzungsbedingungen für Aula/kirchliche Räume Rubigen 
 
Schön, dass Sie unsere Gäste sind! Danke, dass Sie unsere Nutzungsbedingungen einhalten. 

Wer darf diese Anlagen nutzen? 
Vereine, Schulen und weitere Gruppen, welche ein bewilligtes Gesuch haben. 

Welche Anlagen und Anlageteile dürfen genutzt werden? 
Es dürfen alle Anlageteile genutzt werden. 

Was ist erlaubt/nicht erlaubt? 
- Aufenthalt: Der Aufenthalt im angrenzenden Schulgebäude ist untersagt! 
- Rauchverbot: In allen Räumlichkeiten gilt absolutes Rauchverbot.  Das Schulareal ist 

grundsätzlich rauch- und alkoholfrei. Währen der Veranstaltung sind der Alkoholkonsum 
sowie das Rauchen bei den installierten Aschenbechern gestattet.  

- Fritteuse/Grill: Frittieren/grillieren ist nur im Freien erlaubt. Käsespeisen (Fondue, Rac-
lette) sind ebenfalls nur im Freien erlaubt.  

- Hunde: Hund sind nicht erlaubt. 
- Geschirr: Das Geschirr ist in der Miete inbegriffen. Zerbrochenes Geschirr und Gläser 

müssen bezahlt werden. 
- Nachtruhe: Wir bitten Sie, nach 22.00 Uhr die Fenster zu schliessen und das Areal ruhig 

zu verlassen.  
- Tanzveranstaltungen: Bei Tanzveranstaltungen auf der Bühne ist das Anbringen des Ge-

länders obligatorisch.  
- Instrument: Die Benutzung des Klaviers im Kirchgemeindesaal erfordert eine separate 

Bewilligung durch die musikalisch Zuständigen.  

Reinigung/Entsorgung 
- Abfall: Der Abfall wird durch die Mieter entsorgt.  
- Geschirrspüler: (Anleitung in der Küche beachten) Stark verschmutztes Geschirr muss 

ohne Spülmittel vorgewaschen werden! Geschirr und Gläser müssen nach dem Spülvor-
gang nachgetrocknet werden. Bitte eigene Abtrocknungstücher mitbringen.  

- Raumreinigung: Die Räume sind sauber und aufgeräumt zu hinterlassen, so wie Sie den 
Raum antreffen. Bei starker Verschmutzung oder klebrigem Boden sind die Böden feucht 
aufzunehmen (Material ist vorhanden zum Bodenwischen). Die Tische und Stühle müssen 
geputzt werden. Das Mobiliar und das Geschirr müssen sauber weggeräumt werden. Bei 
Grossanlässen bestimmt der Veranstalter eine Person zur Kontrolle und Reinigung der 
WC-Anlagen.  

Verkehr 
- Parkplatz: Sie können den öffentlichen kostenpflichtigen Parkplatz bei der Sammelstelle 

an der Worbstrasse benützen. Die schulinternen Zufahrten und Plätze dürfen nur zum 
Warenumschlag benützt werden. Die Arena ist kein Parkplatz. Der Zugang für die Ret-
tungsdienste muss jederzeit gewährleistet sein.  

- Velos: Fahrräder und Scooter gehören in die dafür vorgesehenen Ständer.  



https://ref-muensingen.sphosting.ch/KGM2020/Freigegebene Dokumente/4_Liegenschaften_Infrastruktur/Raumvermietungen/Raumbenützungskonzept 2021/Hausordnung Räume Rubigen.docx 
 

 

Sorgfaltspflicht 
- Sorgfaltspflicht: Bitte die Infrastruktur und die Gerätschaften mit der gebührenden Sorg-

falt behandeln.  
- Schäden: Allfällige Schäden an Gebäuden und Mobliar sind umgehend dem Schulhaus-

wart zu melden; Natelnummer 079 324 80 49.  

Corona-Bestimmungen 
Die Vorschriften des Bundes und des Kantons Bern über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus sind einzuhalten.  
- Maskentragepflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen (d.h. im Eingang-Foyer, Gar-

derobe und WC-Anlage). In den einzelnen Räumen gilt das Schutzkonzept der Nutzer. 
Maskentragepflicht auf dem ganzen Schulhausareal.  

- Reinigung/Desinfektion: Für die Reinigung der benützten Anlagen und Mobiliar (Tische, 
Stühle) sind die Nutzenden selbst verantwortlich.  
• Hände werden vor und nach jedem Anlass gründlich gewaschen. 
• Desinfektionsmittel ist Sache der Nutzenden. 
• Die Reinigungs- und Desinfektionsmodalitäten müssen im Schutzkonzept des Nutzers 

beschrieben sein.  
o In Räumen mit Parkettboden (Aula, Kirchgemeindesaal) darf kein Desinfektionsmittel 

verwendet werden. Desinfektionsmittel verursacht Schäden auf dem Parkett. Die 
Hände sind im Foyer zu desinfizieren.  

o Die Toilettenanlagen inkl. Türgriffe/Handläufe werden durch die Hauswartung täglich 
gereinigt.  

Die Hygienevorschriften des BAG sind jederzeit einzuhalten.  
 

 
Die kirchlichen Räume Rubigen sind Teil der reformierten Kirchgemeinde Münsingen. Wei-
tere Informationen zur Kirchgemeinde erhalten Sie unter www.ref-muensingen.ch 
Die Aula ist Teil der Einwohnergemeinde Rubigen. Weitere Informationen zur Gemeinde er-
halten Sie unter www.rubigen.swiss    

http://www.ref-muensingen.ch/
http://www.rubigen.swiss/
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